
2022 07-09 a.o. LPT

2022/GS/3

Beschluss
Überweisung an Bundesparteitag, Bundeskonvent, Landtagsfraktion und Bundestagsfraktion

Erreichbarkeit vonKrankenhäusern garantieren, ländlichenRaum
nicht benachteiligen

Die Erreichbarkeit eines Krankenhauses innerhalb von 30 Minuten muss gesetzlich fest-

geschrieben werden. Die Distanz zur nächsten Notaufnahme darf höchstens 50 Kilometer

betragen. In sehr strukturschwachen Regionen muss unter Zuhilfenahme von Rettungshub-

schraubern Abhilfe geschaffen werden. Jedes Krankenhaus muss „Kerndisziplinen“ abdecken

(Innere, Unfall-/Chirurgie, Intensivmedizin, Geburtsstationen und Stroke Unit).
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